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Merkblatt / Nutzungsbedingungen 
Plan- und Datenabgabe 
 
Datenherkunft 
Die Daten bilden einen Auszug aus einem Geographischen Informationssystem (GIS).  
Bezugssystem 
Die Daten beziehen sich auf das ebene, rechtwinklige Koordinatensystem und das 
Höhensystem der schweizerischen Landesvermessung (LV95 und LN02).  
Datenverwendung 
· Die Daten dürfen nur für das vom Datenbenützer bei der Bestellung bezeichnete Projekt 
verwendet werden. Mit den Daten dürfen weder amtliche Pläne erstellt, noch Arbeiten 
ausgeführt werden, die den Organen der Amtlichen Vermessung vorbehalten sind. 

· Der Datenbezüger verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass die Daten ohne schriftliche Be-
willigung der Ausgabestelle nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Bewilligung wird 
nur erteilt, wenn die Weitergabe der Daten im Rahmen des Verwendungszwecks not-
wendig ist. 

· Übergeordnete gesetzliche Bestimmungen bezüglich Geodatensätzen unter freier Nut-
zung bleiben vorbehalten (KGeoIV / Open Government Data).  

Datenqualität / -aktualität Werkleitungsdaten 
· Die mit „genau“ bezeichneten Leitungsobjekte weisen eine Genauigkeit in der Lage von 
±30 cm auf. Diese Angabe erfolgt jedoch ohne Gewähr, da eine Überprüfung vor Ort 
nicht stattgefunden hat. 

· Die Vollständigkeit der Leitungsobjekte ist nicht überprüft worden. Es obliegt dem Da-
tenbezüger, vor der Ausführung von Bauten selbst weitere Abklärungen zu treffen. 

· Die Planangaben sind zu überprüfen. Die Leitungsdarstellungen können von der effekti-
ven Lage abweichen. Zur genauen Lagebestimmung sind mittels Handaushub Sondier-
schlitze zu erstellen. 

· Die Angaben betr. Höhen, Durchmesser und Gefälle sind ohne Gewähr und müssen im 
Gelände überprüft werden. 

· Die Darstellung der gemeindefremden Leitungen (Swisscom, Erdgas, upc, EKZ, etc.) im 
Leitungskataster ist unvollständig und nur punktuell nachgeführt. Für verbindliche Anga-
ben sind die Anlagen bei den jeweiligen Werken zu erheben. 
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Datenqualität / -aktualität Amtliche Vermessung 
· Die Daten der Fix-, Grenz- und Situationspunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- 
und Zuverlässigkeitsanforderungen der Amtlichen Vermessung bestimmt worden und 
liegen innerhalb der vorgeschriebenen Toleranz. Differenzen (Spannungen) in der ge-
genseitigen Lage und Höhe können nicht ausgeschlossen werden. Höhenmessungen 
sind auf mindestens zwei Fixpunkte abzustützen. 

· Die Vermarkung der Fix- und Grenzpunkte ist nicht überprüft worden. Es können seit der 
Durchführung der Vermessung Veränderungen in Lage und Höhe eingetreten sein. 

· Unterstrichene Katasternummern sind in Mutationen entstanden, die noch nicht rechts-
gültig sind.  

Einschränkungen 
Die Abgabe von Daten im DXF-Format richtet sich für Daten der Amtlichen Vermessung 
nach dem Datenreferenzmodell Geobau (SN 612 0020) und für Werkleitungspläne nach 
dem Datenreferenzmodell GEO405/DXF (SN 500 405 Merkblatt 2016). Der Datenaus-
tausch umfasst nicht den gesamten Dateninhalt. Er beschränkt sich im Wesentlichen auf 
die geometrisch-grafischen Aspekte. Sachdaten werden keine übergeben. Auch im gra-
phischen Bereich ist mit Einschränkungen (z.B. Schraffuren, Füllungen von Symbolen 
etc.) zu rechnen.  
Vorgaben Situationspläne für eine Baueingabe 
· Gemäss der kantonalen Bauverfahrensverordnung §3a können die für das Baugesuch 
notwendigen Auszüge aus der Amtlichen Vermessung durch andere Pläne mit gleichem 
Inhalt und gleichem Massstab ersetzt werden, sofern gewisse Anforderungen erfüllt sind 
und durch die zuständige Nachführungsstelle bestätigt sind. Das Bauprojekt wird entwe-
der in den «Katasterplan AV» eingetragen oder mittels CAD mit den Daten der AV zu-
sammen in einem «Situationsplan Baueingabe» ausgedruckt. 

· Der Inhalt des Situationsplans Baueingabe hat dem Katasterplan der Amtlichen Vermes-
sung (AV) zu entsprechen (vgl. Signaturen des Kantons Zürichs). 
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/geoinformation/kataster/amtliche-
vermessung/weisungen/av09_03_pdfgb_legende_are.pdf 
· Grenzlinien (DXF/Geobau-Layer 01611) Strichstärke 0.35mm 
· Gebäude (DXF/Geobau-Layer 01211) Strichstärke 0.2mm 

· Der Planauszug enthält die Elemente der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkun-
gen gemäss §2 / §5 KÖREBKV. Ihre Gültigkeit ist bei den zuständigen Stellen abzuklä-
ren (Gemeinde, zuständige kantonale Amtsstellen) 

· Der Inhalt des Situationsplanes kann zur besseren Lesbarkeit in Farbe dargestellt wer-
den. Rot (Neu- und Umbauten) und gelb (abzubrechende Teile) sind für das Bauprojekt 
vorbehalten. 

· Der Datenbezug für die Planung eines Bauvorhabens sollte nicht länger als ca. 6 Monate 
zurückliegen. 

· Die Pläne sind im Baugebiet in der Regel im Massstab 1:500, im Nichtbaugebiet meist 
1:1'000 darzustellen. 

· Im Situationsplan Baueingabe sind neben dem betroffenen Baugrundstück auch die 
Nachbargrundstücke darzustellen. 

· Vorgesehene Grenzen, die in der AV noch nicht enthalten sind, müssen dargestellt (rot) 
und als solche erkennbar beschriftet werden (z.B. "neue proj. Grenze"). Ebenso müssen 
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aufzuhebende, in der AV noch vorhandene Grenzen gekennzeichnet (rot abstreichen) 
und beschriftet werden (z.B. "aufzuhebende Grenze"). 

· Erfüllt der Situationsplan Baueingabe die erwähnten Anforderungen bezüglich Inhalt und 
Darstellung des AV-Inhalts nicht ist dieser von der zuständigen Nachführungsstelle nicht 
zu unterzeichnen und zur Korrektur zurückzuweisen. 

· Situationspläne für die Baueingabe aus dem GIS Browser des Kantons Zürich sind nicht 
zugelassen. 

· Die Anzahl der einzureichenden Situationspläne für die Baueingabe ist mit den zuständi-
gen Stellen abzuklären. Bei Bauvorhaben, welche im Anzeigeverfahren behandelt wer-
den, genügt ein richtigkeitsbestätigtes Original des Situationsplans Baueingabe. Für wei-
tere Exemplare der Baugesuchsunterlagen können Kopien des Situationsplans 
Baueingabe erstellt werden.  

Haftung 
Der Datenherr und Abgabestelle schliessen ausdrücklich jede Haftung für Schäden aus 
der Datenübertragung und -nutzung sowie für indirekte Schäden oder Folgeschäden wie 
entgangener Gewinn oder Ansprüche Dritter gegen den Datenbenutzer aus. Für den 
rechtlich massgebenden Bestand gilt das amtliche Planwerk entsprechend den gesetzli-
chen Bestimmungen. Die abgegeben Geodaten sind durch geeignete Kontrollen zu verifi-
zieren.  
Schlussbestimmungen 
Für zivilrechtliche Streitigkeiten gemäss § 2 Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 24. Mai 
1959 ist der Sitz der Abgabestelle Gerichtsstand. Es ist ausschliesslich Schweizerisches 
Recht anwendbar. 
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